
 

Fachspezifische Zugangs- und Zulassungsregeln zur ZSP-HU 2.2.3.11. 
 

 
Zugangs- und Zulassungsregeln für den 
 
Masterstudiengang: Informatik 

 

 
I. Allgemeine Zugangsvoraussetzung 
 
Dieser Masterstudiengang ist ein konsekutiver Studiengang gemäß § 23 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe a BerlHG. 
 
Für die allgemeine Zugangsvoraussetzung zu einem weiterführenden Studium gemäß § 16 
Absatz 1 bzw. Absatz 2 ZSP-HU sind die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren 
Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare den Allgemeinen Anlagen 1.1.1. bzw. 1.1.2. zu 
entnehmen. 
 
II. Erweiterte Zugangsvoraussetzungen 
 
Die nachfolgenden zusätzlichen Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen sind kumulativ durch 
die Antragstellerin oder den Antragsteller zu erfüllen. Nähere Angaben über die Anforderungen an 
die einzureichenden Nachweise, deren Bezugsquelle und ggf. zu verwendende Formulare sind den 
jeweils benannten Allgemeinen Anlagen zu entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem 
verbundenen Dokument enthalten sind bzw. ein Nachweis für mehrere Zugangsvoraussetzungen 
gelten soll, muss das entsprechende Dokument bzw. der Nachweis nur einmal eingereicht werden. 
 
Abschluss in einem bestimmten Fach 
Bezeichnung: Abschluss in Informatik oder einem verwandten Fach 
Erläuterung: Erforderlich ist der berufsqualifizierende Abschluss eines Hochschulstudiums in 

Informatik oder einem verwandten Fach mit mindestens 100 ECTS-Credits. 
Hierzu zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich: Wirtschaftsinformatik, 
Bioinformatik, Softwaretechnik, Informationswissenschaft, Geoinformatik, 
Scientific Computing, Software Engineering, Computer Science. 
ECTS-Credits, die im Rahmen der speziellen Kenntnisse 1 und 2 geltend 
gemacht werden, sind in den 100 ECTS-Credits enthalten. 

Nachweis: Hochschulzeugnis gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.3. 
 
Spezielle Kenntnisse 1 
Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse in den mathematischen Grundlagen der Informatik im 

Umfang von mindestens 10 ECTS-Credits 
Erläuterung: Dazu gehören beispielsweise die Bereiche Lineare Algebra, Analysis, Numerik, 

Statistik. 
1. Nachweis: Selbstzuordnungsbogen gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.5. 
2. Nachweis: Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.4. 
3. Nachweis 
(fakultativ): 

Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei uneindeutigen Lehr-
veranstaltungs- und/oder Modultiteln gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.6. 

 
Spezielle Kenntnisse 2 
Bezeichnung: Spezielle Kenntnisse in den theoretischen Grundlagen der Informatik im 

Umfang von mindestens 5 ECTS-Credits 
Erläuterung: Dazu gehören beispielsweise die Bereiche Berechenbarkeit, Komplexität und  

Logik. 
1. Nachweis: Selbstzuordnungsbogen gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.5. 
2. Nachweis: Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.4. 
3. Nachweis 
(fakultativ): 

Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei uneindeutigen Lehr-
veranstaltungs- und/oder Modultiteln gemäß Allgemeiner Anlage 1.1.6. 

 



 

 
III. Regelungen zum Auswahlverfahren 
 
a. Quote im Auswahlverfahren der Hochschule 
 
Die Höhe der Quote der nach dem Ergebnis des von der Hochschule durchzuführenden 
Auswahlverfahrens zu vergebenden Studienplätze beträgt 80 vom Hundert. 
 
b. Auswahlkriterien im Auswahlverfahren der Hochschule 
 
Nähere Angaben über die Anforderungen an die einzureichenden Nachweise, deren Bezugsquelle 
und ggf. zu verwendende Formulare sind den jeweils benannten Allgemeinen Anlagen zu 
entnehmen. Soweit einzelne Nachweise in einem verbundenen Dokument enthalten sind bzw. ein 
Nachweis für mehrere Auswahlkriterien gelten soll, muss das entsprechende Dokument bzw. der 
Nachweis nur einmal eingereicht werden. 
 
Auswahlkriterium 1 
Bezeichnung: Grad der Qualifikation des vorangegangenen Studiums (Abschlussnote) 
Gewichtung: 60 vom Hundert 
Nachweis: Es gilt die Allgemeine Anlage 1.2.3. 

 
Auswahlkriterium 2 
Bezeichnung: Kenntnisse in Form besonderer Studieninhalte des vorangegangenen Studien-

gangs oder anderweitig erworbener Kompetenzen auf dem Niveau eines 
Hochschulstudiums 

Gewichtung: 30 vom Hundert 
Erläuterung: Der Gesamtumfang der Studieninhalte im Bereich der mathematischen, 

theoretischen und konzeptionellen Grundlagen der Informatik des für die 
Zulassungsentscheidung geltend gemachten qualifizierenden 
Hochschulabschlusses oder anderweitig erworbener äquivalenter 
Kompetenzen auf dem Niveau eines Hochschulstudiums kann sich 
rangverbessernd auswirken. 

1. Nachweis: Selbstzuordnungsbogen gemäß Allgemeiner Anlage 1.2.6. 
2. Nachweis: Leistungsübersicht gemäß Allgemeiner Anlage 1.2.5. 
3. Nachweis 
(fakultativ): 

Gegenstand der vermittelten Kompetenzen bei uneindeutigen Lehr-
veranstaltungs- und/oder Modultiteln gemäß Allgemeiner Anlage 1.2.7. 

 
Auswahlkriterium 3 
Bezeichnung: Außerhalb des Hochschulstudiums erworbene fachlich einschlägige Berufs-

qualifikation oder fachlich einschlägige berufliche Erfahrung im Umfang von 
mindestens 3.200 Stunden (2 Jahre) 

Gewichtung: 10 vom Hundert 
Erläuterung: Hierunter ist eine im Rahmen einer Berufstätigkeit erworbene berufspraktische 

Erfahrung im Umfang von nicht weniger als 3.200 Zeitstunden zu verstehen. 
Berufspraktika werden nicht anerkannt. Zeiten einer Berufsausbildung können 
berücksichtigt werden. Die berufspraktische Tätigkeit muss den festgelegten 
Mindestumfang vor Beginn des Bewerbungszeitraumes erreicht haben. 

Nachweis: Einzureichen ist eine formlose Bescheinigung des Arbeitsgebers mit Angabe 
der geleisteten Gesamtstunden. Eine (formgebundene) Arbeits(zeit)bescheini-
gung ist nicht ausreichend, da dort keine Ausweisung der Gesamtstunden-
anzahl erfolgt. 

Bezugsquelle: Bescheinigungen über die geleistete Arbeitszeit werden vom Arbeitgeber 
ausgestellt. 

Form: Die Einreichungsform wird im Rahmen des Antragsverfahrens bekannt 
gegeben. 

 



 

c. Ermittlung der Rangposition im Auswahlverfahren der Hochschule 
 
Der Gesamtumfang der Studieninhalte im Bereich der mathematischen, theoretischen und konzep-
tionellen Grundlagen der Informatik des für die Zulassungsentscheidung geltend gemachten 
qualifizierenden Hochschulabschlusses oder anderweitig erworbener äquivalenter Kompetenzen auf 
dem Niveau eines Hochschulstudiums werden gemäß dem nachstehenden Schlüssel in ein Noten-
system überführt. Die so ermittelte Note fließt zur Ermittlung der Rangposition im Auswahlver-
fahren der Hochschule mit dem angegebenen Gewicht in die Ermittlung der gewichteten Mischnote 
nach den allgemeinen Bestimmungen gemäß § 35 Absatz 2 ZSP-HU ein. 
 
Der Notenschlüssel lautet: 
- ab 39 und mehr nachgewiesenen ECTS-Credits wird die Note 1,0 vergeben; 
- ab 30 bis weniger als 39 nachgewiesenen ECTS-Credits beträgt die Note 2,0; 
- ab 20 bis weniger als 30 nachgewiesenen ECTS-Credits beträgt die Note 3,0; 
- für weniger als 20 nachgewiesenen ECTS-Credits erfolgt die Vergabe der Note 4,0. 


